
Öffentliche Bekanntmachung 
der 

Gemeinde Ilberstedt 
 

Bekanntmachung der Satzung über eine Veränderungssperre der Gemeinde Ilberstedt zur   
Sicherung der Planung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Interkommunales GE / GI Gebiet 

Güsten-Ilberstedt“  
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt hat in seiner Sitzung am 20.01.2025 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 8 „Interkommunales GE / GI Gebiet Güsten-Ilberstedt“ in der Gemarkung 
Ilberstedt mit einer Fläche von 18,89 ha beschlossen. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt plant in Zusammenarbeit mit der Stadt Güsten die   
Ausweisung eines Interkommunalen GE / GI Gebietes Güsten-Ilberstedt. Im Plangebiet liegen in 
der Gemarkung Ilberstedt Flur 4 die Flurstücke 56 (teilweise), 57 (teilweise), 58   (teilweise), 82 
(teilweise), 83, 84 (teilweise), 85 (teilweise), 86 (teilweise), 87 (teilweise), 88 (teilweise), 89, 90 
(teilweise), 91 (teilweise), 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 und 
1013 (teilweise) sowie die Flurstücke 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 (teilweise), 
160 (teilweise), 161 (teilweise) und 1024 (DB Netz, teilweise) in der Flur 5.  
Zur Sicherung der Planung hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt in seiner Sitzung am 
20.01.2025 für das o.g. Gebiet eine Veränderungssperre als Satzung beschlossen; dies wird hiermit 
bekannt gemacht. 
Die Veränderungssperre wird in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Bürgerbüro Alsleben  
(Saale), FB Bau während der Öffnungszeiten  

 
Dienstag       09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag   09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
zu Jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Auskunft 
erteilt. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung über die Veränderungssperre in Kraft. 

 
Ilberstedt, den 30.01.2025 
 
  
 
gez. Lothar Jänsch                                           ( - Dienstsiegel -) 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

Anlage: Satzung 
 
 


